
RC-Modellsegelflieger Meerbusch e.V.

Das richtige Modell
kann man kaufen...

...aber den richtigen Verein muss man finden!

Der RC-Modellsegelflieger Meerbusch e.V. nimmt noch Mitglieder auf.
Unser Fluggel�nde s�dwestlich von Neuss ist 380m lang, frei von Hindernissen
und von allen Seiten anfliegbar, also ideal f�r den Segel- und Elektrosegelflug
bei jeder Windrichtung.

Geflogen werden dÄrfen: 

 Segelflugmodelle
 Elektro-Segelflugmodelle
 Fl�chenmodelle mit leisem 

E-Antrieb

jeweils bis max. 10 KG Abfluggewicht

Nicht gestattet sind:

 Modelle mit Verbrennungsmotor
 Elektrohelikopter
 Elektro-Impellermodelle
 Modelle mit lauten, 

hochdrehenden Luftschrauben

Im Gegensatz zu manch anderem Verein k�mmert sich bei uns der Landwirt um den Rasen, es m�ssen also 
keinerlei Arbeitsstunden geleistet werden. F�r Profis bietet unser Platz durch seine Gr��e alle M�glichkeiten, 
vom ruhigen Genussfliegen bis zum ernsthaften F3B / F3J-Training. Wer eine Hochstartwinde benutzt, kann 
die Leinen ungest�rt in voller L�nge auf dem Platz auslegen.

Gastflieger sind immer herzlich willkommen, es muss jedoch jemand vom Verein anwesend sein.
Wir bitten deshalb um Anmeldung unter einer der unten angegebenen Kontaktadressen.
F�r Einsteiger bieten wir kompetente Hilfestellung von "Null" bis zum sicheren Alleinflug.
Ohne erfahrenen Fluglehrer wird der erste Flug unweigerlich nach wenigen Sekunden mit einem mehr
oder weniger zerst�rten Modell enden, denn ein Modellflugzeug gehorcht den gleichen physikalischen 
Gesetzen wie jedes "gro�e" Flugzeug, und seine Steuerung muss erlernt werden.
Wir m�chten, dass der Modellsport von Anfang an Freude macht, und helfen neuen Mitgliedern
deshalb gerne und unentgeltlich.

Kontaktdaten:

1. Vorstand 2. Vorstand Jugendwart
Hans-Dieter G�litz
Wacholderweg 55
41751 Viersen
Telefon: 02162 / 40003
e-Mail: hans-dieter.goelitz@t-online.de

Volker Klemm
Am Gumpertzhof 5
40670 Meerbusch
Telefon: 02159 / 4907
e-Mail: info@sport-klemm.de

Markus Becker
Vorster Str. 19
47906 Kempen
Telefon: 02151-359074
E-Mail: info@aerosportbecker.de

Kassenwart SchriftfÄhrer / Webmaster
Achim Eberle
Schwester-Helia- Weg 16
40885 Ratingen
Telefon: 02102-39 91 36
E-Mail: ebymsf@ish.de

Arno Kr�ger
Heckenend 10
41352 Korschenbroich
Telefon: 02182-57084858
e-Mail: info@domainup.de



Ich mÅchte dem Verein RC-Modellsegelflieger Meerbusch e.V. als aktives / passives Mitglied beitreten.

Vorname / Name: __________________________________________________________________________

Strasse / Nr.: __________________________________________________________________________

PLZ / Ort: __________________________________________________________________________

Geb.-Datum: _____ /______ / ____________ Telefon: ______________________________________

Eine ausreichende Haftpflichtversicherung ist fÄr den Modellflug zwingend erforderlich.
Bitte beachten Sie, das die meisten privaten Haftpflichtversicherungen den Modellflug nicht oder nur sehr eingeschr�nkt abdecken.

Ich bin bereits privat oder �ber einen anderen Verein versichert. Kopien entsprechender Belege liegen bei.

Ich m�chte �ber den RC-Modellsegelflieger Meerbusch e.V. beim DMFV (Deutscher Modellflieger Verband)
haftpflichtversichert werden. Die Kosten hierf�r betragen derzeit Euro 42,- j�hrlich, f�r Jugendliche Euro 12,-.
Diese Versicherung gilt europaweit, jedoch nur auf Vereinsgel�nden.
Gegen eine Zusatzgeb�hr von j�hrlich Euro 14,- / 17,- / 24,- kann eine weltweit, auch au�erhalb von
Vereinsgel�nden g�ltige Versicherung mit einer Deckungssumme von 1,5 / 3,0 / 4,0 Mio. Euro
abgeschlossen werden.

Ich m�chte die oben genannte Zusatzversicherung �ber 1,5[ ] 3,0[ ] 4,0[ ]Mio. Euro abschlie�en.

Ort, Datum ___________________________________  Unterschrift: __________________________________________   

Bei Jugendlichen.
Als Erziehungsberechtigte(r) bin ich mit diesem Beitritt einverstanden:

Ort, Datum ___________________________________  Unterschrift: __________________________________________   

EinzugsermÇchtigung:

Hiermit erm�chtige ich den Verein RC-Modellsegelflieger Meerbusch e.V. bis auf Widerruf, den Mitgliedsbeitrag von z.Zt. Euro 80,-
(Jugendliche Euro 20,-) j�hrlich von meinen Girokonto einzuziehen. Wenn im vorigen Abschnitt eine Versicherung �ber den Verein 
beantragt ist, gilt diese Einzugserm�chtigung auch f�r den entsprechenden Beitrag.

Name der Bank: __________________________________________________________________

Konto-Nr.: _________________________________       Bankleitzahl: ______________________________________

Name des Kontoinhabers: ______________________________________________________
(falls abweichend vom Mitglied)

______________________________________________ ______________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Beitrittserkl�rung



Senden Sie den ausgefÄllten Antrag bitte an:

BESTÉTIGUNG

Hiermit best�tige ich, dass ich die Flugbetriebsordnung (FBO) des RC-Modellsegelflieger Meerbusch e.V.,
sowie die Betriebsbestimmung der TTC The Tower Company (Flugsicherung) erhalten und zur Kenntnis genommen habe.

Mir ist bekannt, dass der Verein auf Nichteinhaltung mit zeitbedingtem Flugverbot bis zum Ausschluss aus dem Verein reagieren kann.

Ort / Datum: ______________________________________________________

Name: ______________________________________________________ 
(Bitte in Blockschrift)

Unterschrift: ______________________________________________________ 

Achtung: Wer seine Haftpflicht-Versicherung nicht Äber unseren Verein
abgeschlossen hat, muss eine Kopie der VersicherungsbestÇtigung dem Antrag beifÄgen!!

RC-Modellsegelflieger Meerbusch e.V.
Arno KrÄger
Heckenend 10
41352 Korschenbroich



RC - Modellsegelflieger Meerbusch e.V.
Flugbetriebsordnung (FBO) fÄr unser FluggelÇnde bei Grefrath/Lanzerath (Seite 1/2)

Das von uns gepachtete Fluggel�nde liegt innerhalb der Kontrollzone des Flughafens M�nchengladbach. Um diesen Flugverkehr,
aber auch Mitmenschen und Sachen nicht zu gef�hrden, wurde die nachfolgende Flugbetriebsordnung (FBO) festgelegt.
Die FBO ist Bestandteil der Aufstiegserlaubnis und bei der Aus�bung des Modellflugsportes zu ber�cksichtigen.
Zuwiderhandlungen gegen Auflagen der Aufstiegserlaubnis sowie gegen die FBO k�nnen durch die Luftfahrtbeh�rde
als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. Am Modellflugbetrieb darf nur teilnehmen, wer von der Aufstiegserlaubnis
und der FBO Kenntnis erlangt und dies durch Unterschrift best�tigt hat.

1. Allgemeines
1.1
Die FBO f�r das Fluggel�nde bei Grefrath/Lanzerath gilt f�r alle Vereinsmitglieder des RC- Modellsegelflieger Meerbusch e.V.
und ihre G�ste.

1.2
Flugbetrieb ist nur mit Segel- und Elektroflugmodellen bis max. 10 kg Gesamtgewicht zul�ssig.

1.3
Die Aufstiegszeiten sind t�glich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

Ausnahme:
Am Volkstrauertag darf der Modellflug erst ab 13:00 Uhr stattfinden.
Am 24. Dezember ist der Modellflug ab 16:00 Uhr verboten.
Am Allerheiligentag, Totensonntag und am Karfreitag darf kein Modellflugbetrieb stattfinden.

1.4
Das Flugmodell und die beim Betrieb eingesetzten Hilfsger�te (z.B. Hochstartwinden) d�rfen nur in �bereinstimmung mit den
Bedienungs- und Sicherheitshinweisen des Herstellers und innerhalb der festgelegten Betriebsgrenzen betrieben werden.

2. Flugmodell
2.1
Es darf nur mit Segel- und Elektroflugmodellen bis zu einem Gesamtgewicht von max. 10 kg geflogen werden.

2.2
Jedes Modell soll mit der Adresse des Besitzers gekennzeichnet sein.

2.3
Zum Starten d�rfen Handleine, Gummiseil sowie Hochstartwinden verwendet werden.

3. Luftraum
3.1
Die max. Flugh�he betr�gt 150m. Eine tempor�re Freigabe auf 300m kann telefonisch bei der TTC The Tower Company
(Flugsicherung) M�nchengladbach, Tel. 02161/96 61 50, eingeholt werden.

3.2
Es d�rfen keine Geb�ude �berflogen werden. Der Raum zwischen dem Platz und Lanzerath darf nur bei Start und Landung
beflogen werden. Nach dem Start ist unverz�glich abzudrehen und dieser Luftraum zu verlassen.
Wenn andere Luftfahrzeuge unser Gel�nde �berfliegen, ist der Luftraum unverz�glich frei zu machen, ggf. auch bis unter 150m.
Besonders auf Helikopter achten.

3.3
Das tiefe An- und �berfliegen von Personen ist verboten.

4. Platzeinteilung auf dem FluggelÇnde
4.1
Bei der Zufahrt zu unserem Gel�nde ist �u�erste R�cksicht auf Radfahrer, Fu�g�nger, Reiter etc. zu nehmen.

4.2
Hochstartwinden sind grunds�tzlich am westlichen Platzrand so aufzustellen, dass die Umlenkrollen (bei 200m Leine)
20m vom Ende des Platzes entfernt stehen. Der Raum hinter den Winden ist als Landefl�che f�r andere Piloten frei zu halten.
Einzelheiten siehe Skizze "Platz- und Luftraumaufteilung", die Bestandteil dieser FBO ist.

4.3
Die Pkws sollen quer am westlichen Platzrand geparkt werden. Einzelheiten siehe Skizze "Platz- und Luftraumaufteilung",
die Bestandteil dieser FBO ist. Es d�rfen nicht mehr als 10 KFZ geparkt werden.

4.4
Die Start- und Landefl�che muss von Hindernissen freigehalten werden.



RC - Modellsegelflieger Meerbusch e.V.
Flugbetriebsordnung (FBO) fÄr unser FluggelÇnde bei Grefrath/Lanzerath (Seite 2/2)

5. Flugbetrieb
5.1
Grunds�tzlich nur mit ausreichender und nachgewiesener Versicherung.

5.2
Vor Einschalten der Fernsteuerung muss eine Frequenzabsprache stattfinden.

5.3
Beim Flugbetrieb stehen alle aktiven Piloten zusammen.

5.4
Beim Landeanflug sind die Zufahrtswege nur mit ausreichender Sicherheitsh�he zu �berfliegen, um Personen nicht zu gef�hrden.

5.5
Au�enlandungen m�glichst vermeiden. Das Bergen von Flugmodellen aus den angrenzenden �ckern und Wiesen, 
ist stets nur von einer Person und auf dem k�rzesten Weg zu t�tigen.

5.6
F�r s�mtliche T�tigkeiten ist ein Abstand von ca. 50 m zur Stra�e einzuhalten.

5.7
Anf�nger nur mit einem erfahrenen Helfer. Der Vereinsvorstand beh�lt sich vor,
unsichere Modellflieger nur unter Aufsicht fliegen zu lassen.

5.8
G�ste grunds�tzlich nur in Begleitung eines Vereinsmitgliedes. Die Beherrschung des Flugger�tes ist zu �berpr�fen.
Die Vermittlung der Flugbetriebsordnung ist durch Unterschrift des Gastes nachzuweisen.

5.9
Bei ausschlie�lichem Betrieb von Modellen unter 5 kg ist kein Flugleiter erforderlich.

5.10
Bei gleichzeitigem Betrieb von 3 oder mehr Flugmodellen ist ein Flugleiter in den F�llen erforderlich, wenn 1 oder mehrere Modelle
�ber 5 kg zum Einsatz kommen.

5.11
Der Flugleiter darf nicht selbst am Flugbetrieb teilnehmen.

5.12
Der Flugleiter wird aus den Reihen aller anwesenden und erfahrenen Piloten gestellt.

5.13
Den Anweisungen des Flugleiters ist unbedingt Folge zu leisten.

5.14
�ber den Ablauf des Flugbetriebes ist vom Flugleiter ein Modellflugbuch zu f�hren.

5.15
Bei Flugbetrieb muss ein Windrichtungsanzeiger vorhanden sein.

6. Sonstiges
6.1
Bei landwirtschaftlichen Arbeiten und w�hrend der Jagdaus�bung in der Start- und Einflugschneise ist der Modellflugbetrieb
f�r die Dauer der Arbeiten einzustellen.

6.2
Bei besonderen Vorkommnissen, insbesondere Unf�llen und Abst�rzen, ist der Vorstand zu informieren.

6.3
Im �brigen sind die Bestimmungen der Aufstiegserlaubnis der Bezirksregierung D�sseldorf vom 15.08.2007 einzuhalten.

6.4 Notrufe

Polizei: 110    - Krankenwagen: 112    - NÇchste Arztpraxis: Dr. VerfÄrth Tel.: 02131/82318

Der Vorstand









Satzung des RC-MODELLSEGELFLIEGER MEERBUSCH e.V.

Ñ 1 - Name und Sitz

Der Verein f�hrt den Namen „ RC- Modellsegelflieger Meerbusch e.V. „

Er hat seinen Sitz in 4005 - Meerbusch und soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

Ñ 2 - Zweck und Ziel

Der RC- Modellsegelflieger Meerbusch e.V. , im Folgenden nur noch als Verein benannt, 

mit Sitz in 4005 – Meerbusch, verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke

im Sinne des Abschnitts „ Steuerbeg�nstigte Zwecke „ der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist die F�rderung des Segelflug- Sports (Bauen und Fliegen).

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch eine geordnete Aus�bung

des RC- Modellsegelfluges als Freizeit- und Wettbewerbssport.

Jede politische, milit�rische, gewerbliche oder konfessionelle Bet�tigung ist ausgeschlossen.

Die T�tigkeit des Vereins ist nicht auf wirtschaftliche Ziele ausgerichtet.

Aufgabe des Jugendwartes ist es, Jugendliche sinnvoll an diesen Freizeitsport heranzuf�hren.

Ñ 3 - Mitglieder und Mitgliedschaft

Der Verein setzt sich zusammen aus:

 aktiven Mitgliedern

 passiven (f�rdernden) Mitgliedern

 Ehrenmitgliedern

Mitglied kann jede nat�rliche oder juristische Person werden, der die Ziele des Vereins bejaht

und in jeder Weise zu unterst�tzen bereit ist.

Passives oder/ und f�rderndes Mitglied kann jede nat�rliche oder juristische Person werden,

die bereit ist, den Verein finanziell oder materiell zur Erreichung seiner Ziele zu unterst�tzen.

Die Ehrenmitgliedschaft kann auf Vorschlag des Vorstandes f�r besondere Verdienste

um den Verein von der Mitgliederversammlung verliehen werden.

Ñ 4 - Erwerb der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft beim Verein muss schriftlich beantragt werden.

Bei Minderj�hrigen bedarf es der schriftlichen Zustimmung des Erziehungsberechtigten.

�ber den Antrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Die Mitgliedschaft beginnt

mit dem vereinbarten Datum, dieses ist im Mitgliedsausweis einzutragen.

Mit der Aufnahme erkennt das neue Mitglied die Satzung des Vereins an.



Satzung des RC-MODELLSEGELFLIEGER MEERBUSCH e.V.

Ñ 5 - Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im Verein endet durch:

 Austritt

 Ausschluss

 Tod des Mitglieds

Das ausscheidende Mitglied verliert jeden Anspruch an das Verm�gen des Vereins.

Jedoch bleiben, au�er bei Ableben, alle Verpflichtungen gegen�ber dem Verein,

insbesondere Beitragsr�ckst�nde, bestehen. Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres,

mittels eingeschriebenem Brief und Einhaltung einer dreimonatigen K�ndigungsfrist, erfolgen.

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes mit einfacher Mehrheit,

wegen Beitragsr�ckstand von mindestens 6 Monatsbeitr�gen, ausgeschlossen werden.

Ñ 6 - AufnahmegebÄhr und BeitrÇge

Die Aufnahmegeb�hr, die Mitgliedsbeitr�ge und die Zahlungsweise

werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

Ñ 7 - Verwendung der BeitrÇge und GebÄhren

Der Verein ist selbstlos t�tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins d�rfen nur f�r die satzungsm��igen Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der K�rperschaft fremd sind

oder durch unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen, beg�nstigt werden.

Die T�tigkeit aller Mitglieder ist ehrenamtlich und darf nicht mit wirtschaftlichen oder

anderen pers�nlichen Vorteilen verbunden werden.

Ñ 8 - GeschÇftsjahr

Das Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr.



Satzung des RC-MODELLSEGELFLIEGER MEERBUSCH e.V.

Ñ 9 - Rechte und Pflichten der Mitglieder

Jedes Mitglied hat das Recht, alle Einrichtungen des Vereins in Anspruch zu nehmen, sich an Veranstaltungen, 

Mitgliederversammlungen und Wahlen gem�� der Einzelbestimmungen in � 11 zu beteiligen.

Die Beschl�sse und Anordnungen des Vorstands und der Mitgliederversammlung sind f�r alle Mitglieder bindend.

Die Mitglieder haben die Pflicht, die Satzung und die Beschl�sse des Vereins zu befolgen.

Der Betrieb von Flugmodellen ist nur unter Beachtung der einschl�gigen gesetzlichen Bestimmungen,

insbesondere der Postlizenz und des Versicherungsschutzes gestattet.

Auf dem vom Verein angemieteten Fluggel�nde ist die vom Vorstand erstellte

Flugplatz- Betriebsordnung des Vereins unbedingt einzuhalten.

Ñ 10 - Die Organe des Vereins

Die Organe sind:

 der Vorstand

 die Mitgliederversammlung

Ñ 11 - Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus:

 dem 1. Vorsitzenden

 dem 2. Vorsitzenden

 dem Jugendwart

 dem Kassenwart

 dem Schriftf�hrer

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung f�r den Zeitraum von zwei Jahren gew�hlt.

Die Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zul�ssig. Die Abberufung eines Vorstandsmitgliedes ist zul�ssig.

Sie wird jedoch erst dann wirksam, wenn von der Mitgliederversammlung ein Nachfolger f�r eine neue,

volle Amtsperiode gew�hlt ist.

Der Vorstand nimmt die Interessen des Vereins wahr und f�hrt die Beschl�sse der Mitgliederversammlung durch.

Der Vorstand bleibt bis zur n�chsten Wahl durch die Mitgliederversammlung bzw. au�erordentliche 

Mitgliederversammlung im Amt. Der Verein wird gerichtlich und au�ergerichtlich vertreten

durch den 1. und 2. Vorsitzenden oder durch einen von beiden jeweils zusammen mit dem Kassenwart.

Der Vorstand gibt sich eine Gesch�ftsordnung.



Satzung des RC-MODELLSEGELFLIEGER MEERBUSCH e.V.

Ñ 12 - Mitgliederversammlung

Es findet j�hrlich eine Mitgliederversammlung statt.

Au�erordentliche Mitgliederversammlungen werden auf Beschluss des Vorstandes

oder auf Verlangen von mindestens 1/4 der Mitglieder einberufen.

Ort und Zeit der Mitgliederversammlung bestimmt der Vorstand.

Alle Mitglieder der Mitgliederversammlung w�hlen den Vorstand.

Die Mitgliederversammlung beschlie�t mit einfacher Mehrheit, sofern in der Satzung nichts anderes festgelegt ist.

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; Stimmenthaltungen und ung�ltige Stimmen

werden vor der Ermittlung der jeweils erforderlichen Mehrheit abgezogen.

Einladungen zu Mitgliederversammlungen haben mindestens 4 Wochen vorher,

schriftlich unter Angabe der Tagesordnung durch den Vorstand zu erfolgen.

Antr�ge zur Mitgliederversammlung m�ssen bis sp�testens 14 Tage vor der Versammlung

beim Vorstand schriftlich vorliegen und eine Begr�ndung enthalten.

Die Vorschriften �ber die Tagesordnung der Mitgliederversammlung sowie deren Ablauf

sind in der Gesch�ftsordnung geregelt. Beschl�sse der Mitgliederversammlung sind schriftlich niederzulegen

und vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollf�hrer zu unterzeichnen.

Ñ 13 - SatzungsÇnderungen

Satzungs�nderungen erfolgen nur durch die Mitgliederversammlung.

Daf�r ist eine 2/3 Mehrheit erforderlich.

Ñ 14 - Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Sitz des Vereines.

Ñ 15 - AuflÅsung des Vereins

�ber die Aufl�sung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung mit mindestens

2/3 Mehrheit. Bei Aufl�sung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen

Zweckes f�llt das Verm�gen des Vereins an die Stadt Meerbusch die es f�r Zwecke

des Modellsegelfluges zu verwenden hat.



Satzung des RC-MODELLSEGELFLIEGER MEERBUSCH e.V.

Ñ 16 - Schlussbestimmungen

Vorstehende Satzung mit Satzungs�nderung wurde von der Mitgliederversammlung

am 05. Oktober 1990 einstimmig beschlossen.

Ñ 17 - ErgÇnzung nach Vollzug

Die vorstehende Satzung ist am 16.01.1991 in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Neuss

unter VR 1416 Blatt 1 eingetragen worden. Die Satzung des RC- Modellsegelflieger Meerbusch e.V.

besteht aus insgesamt 5 Schriftseiten. 

Diese, sowie der Beschluss der Mitgliederversammlung werden durch die Unterschriften

des gew�hlten Vorstands best�tigt.

Meerbusch am 05. Oktober 1990


